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Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung 
 
gemäß 

 § 52a Abs. 5 BImSchG 
 § 22a Abs. 5 DepV 
 § 9 Abs. 5 IZÜV 

 
 
 
Daten Betreiber 
 
Betreiber 
 

Umweltschutz Elstertal GmbH Thüringen 

Betriebsname 
 

Umweltschutz Elstertal GmbH Thüringen 

Betriebsanschrift (Standort) 
 

Gebindstraße 2, 07586 Caaschwitz 

Anlagenbezeichnung 
 

Anlage zur biologischen Bodenbehandlung mit gefährlichen 
Abfällen als Einsatzstoff 
Anlage zur Lagerung gefährlicher Abfälle  

IED-Nummer und 
Anlagentätigkeit 

5.1 a)  - Anlage zur Bodenbehandlung 
5.5      - Lager gefährliche Abfälle 

Anlagenzuordnung 4. BImSchV 8.7.1.1   GE - Anlage zur Bodenbehandlung 
8.12.1.1 GE - Lager gefährliche Abfälle 

Überwachungsintervall bei 
regelmäßiger Überwachung 
(Jahre) 

3 Jahre bei beiden Anlagen 

 
 
 
Daten Überwachungsbehörde 
 
Behörde 
 

Landratsamt Greiz 
Amt für Umwelt, Untere Immissionsschutzbehörde 

Postanschrift 
 

Dr.-Rathenau-Platz 11 
07973 Greiz 

Kontakt 
 

umweltamt@landkreis-greiz.de 
Tel.: 03661 876 627 
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Daten der Vor-Ort-Besichtigung 
 
1. Allgemeines 
 
Datum der Vor-Ort-Besichtigung 23.08.2023 
Datum des Berichtes 29.08.2023 
Übersendung des Berichtes an 
Betreiber am 

29.08.2023 

 
 
2. Grundlage/Anlass 
 

 Überwachungsprogramm 
 schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung 
 Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen 
 Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen 
 Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung  
 Sonstiges 

 
Angabe des 
Genehmigungsbescheides; 
Art der Beschwerde / des 
Ereignisses / des Verstoßes; 
Nähere Erläuterungen 

 Genehmigung des Thüringer Oberbergamtes vom 
31.05.1995 

 Genehmigung Nr. 13/00 des Thüringer 
Landesverwaltungsamtes vom 11.09.2000, Az: 602.103-
8611-13/00 

 
 
3. Beteiligte Behörden 
 

 untere Wasserbehörde 
 untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde 
 untere Baubehörde 
 untere Naturschutzbehörde 
 untere Bodenschutzbehörde 
 Amt für Brand- und Katastrophenschutz 
 Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (Abteilung Arbeitsschutz) 
 Veterinäramt 
 Sonstige (…) 

 
 
4. Beteiligte Sachverständige 
 

 § 22 VAwS  
 §§ 26, 28 BImSchG  
 § 29b BImSchG  
 Sonstige  
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5. Überwachungsumfang 
 

 Gesamtanlage 
 Anlagenteile 

 
Nähere Erläuterungen 
 
 
 
 

Schwerpunkt der IE-Überwachung war die Prüfung der 
Einhaltung der Nebenbestimmungen für den Betrieb 
der Bodenbehandlungsanlage mit gefährlichen 
Abfällen als Einsatzstoff sowie das dazugehörige 
Lager. Des Weiteren wurden die der IE-Anlagen 
dienenden Nebenanlagen mit überwacht.  

 
 
6. Prüfthemen 
 

 Luftschadstoffe / Gerüche 
 Lärm 
 Abfall 
 Abwasser 
 wassergefährdende Stoffe 
 Boden 
 Betriebssicherheit 
 Sonstiges 

 
Nähere Erläuterungen / 
Bemerkungen 

Es wurden die für den Betrieb der IE-Anlagen sowie der 
dienenden Nebenanlagen maßgeblichen 
Nebenbestimmungen der oben aufgeführten 
Bescheide abgeprüft. Des Weiteren wurden die 
Anlagen in Augenschein genommen. 

 
 
 
7. Ergebnisse 
 
Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungs-
anforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen 
 
Feststellungen Beschreibung Weitere Maßnahmen 

 keine oder 
     geringfügige 
     Abweichungen 

  nicht notwendig 
 Mitteilung an Betreiber 

 wesentliche 
     Abweichungen 

  keine Maßnahmen, da 
      Abweichung beseitigt 

 Aufforderung an Be- 
      treiber zur Einhaltung 
      der Anforderungen mit 
      Fristsetzung 

 Anhörung / Anordnung 
      mit Fristsetzung 
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 relevante 
     Abweichungen 

  keine Maßnahmen, da 
      Abweichung beseitigt 

 Aufforderung an Be- 
      treiber zur Einhaltung 
      der Anforderungen mit 
      Fristsetzung 

 Anhörung / Anordnung 
      mit Fristsetzung 

 Betriebsstilllegung bis 
      zur Einhaltung der 
      Anforderungen 
 

 schwer- 
      wiegende 
     Abweichungen 

  Anhörung / Anordnung 
      mit Fristsetzung 

 Betriebsstilllegung bis 
      zur Einhaltung der 
      Anforderungen 

 Widerruf der 
      Genehmigung 
 

 
8. Bemerkungen 
 
Der Überwachungsturnus für die IE-Überwachung für die Bodenbehandlungsanlage 
mit gefährlichen Abfällen als Einsatzstoff und für das dazugehörige Lager für 
gefährliche Abfälle wurde anhand der Risikobewertung entsprechend Art. 23 (4) der 
Richtlinie 2010/75/EU bewertet. Daraus ergab sich ein Kontrollrhythmus von jeweils 
drei Jahren. 


